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Impressum

Kreis Recklinghausen, 
Stadt Dorsten,
Stadt Haltern am See

Bestand an Arbeitslosen; Arbeitslosenquoten (bezogen auf alle zivilen 
Erwerbspersonen)

Kreis Recklinghausen (Gebietsstand Februar 2023)

Zeitreihe, Datenstand Februar 2023



Arbeitsmarktstatistik

Bestand an Arbeitslosen
Kreis Recklinghausen (Gebietsstand Februar 2023)

Zeitreihe, Datenstand Februar 2023

Region Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23

Recklinghausen 25.635       25.374       25.393       25.161       25.478       26.148       26.451       26.097       25.859       25.845       25.984       26.543       26.543       

Castrop-Rauxel, Stadt 2.540         2.507         2.503         2.446         2.457         2.439         2.514         2.447         2.431         2.392         2.444         2.540         2.519         

Datteln, Stadt 1.583         1.559         1.554         1.564         1.543         1.572         1.595         1.574         1.522         1.519         1.541         1.555         1.564         

Dorsten, Stadt 2.388         2.353         2.356         2.275         2.353         2.446         2.526         2.468         2.455         2.483         2.496         2.562         2.537         

Gladbeck, Stadt 4.136         4.134         4.148         4.133         4.147         4.270         4.304         4.237         4.202         4.179         4.242         4.343         4.345         

Haltern am See, Stadt 658            664            665            660            709            733            737            736            707            707            731            791            767            

Herten, Stadt 2.863         2.793         2.767         2.748         2.730         2.847         2.840         2.796         2.853         2.828         2.853         2.874         2.944         

Marl, Stadt 4.086         4.101         4.117         4.067         4.145         4.225         4.250         4.190         4.139         4.202         4.182         4.217         4.227         

Oer-Erkenschwick, Stadt 1.146         1.147         1.169         1.159         1.168         1.194         1.194         1.188         1.137         1.139         1.135         1.170         1.150         

Recklinghausen, Stadt 5.441         5.329         5.324         5.342         5.455         5.623         5.680         5.654         5.636         5.612         5.549         5.669         5.666         

Waltrop, Stadt 794            787            790            767            771            799            811            807            777            784            811            822            824            
Erstellungsdatum: 23.02.2023, Statistik-Service West, Auftragsnummer 53111 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit



Arbeitsmarktstatistik

Arbeitslosenquoten (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)
Kreis Recklinghausen (Gebietsstand Februar 2023)

Zeitreihe, Datenstand Februar 2023

Region Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23

Recklinghausen 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,2 8,2

Castrop-Rauxel, Stadt 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,6 6,4 6,4 6,3 6,4 6,6 6,6

Datteln, Stadt 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 8,3 8,4 8,3 8,1 8,0 8,2 8,2 8,3

Dorsten, Stadt 6,0 5,9 5,9 5,8 6,0 6,2 6,4 6,3 6,2 6,3 6,3 6,5 6,5

Gladbeck, Stadt 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8 11,1 11,2 11,0 10,9 10,8 11,0 11,3 11,3

Haltern am See, Stadt 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 3,8 3,7

Herten, Stadt 9,2 9,0 8,9 8,8 8,8 9,2 9,1 9,0 9,2 9,1 9,2 9,3 9,5

Marl, Stadt 9,3 9,3 9,3 9,2 9,4 9,6 9,6 9,5 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6

Oer-Erkenschwick, Stadt 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,0 7,0 6,9 7,2 7,0

Recklinghausen, Stadt 8,8 8,6 8,6 8,6 8,8 9,1 9,2 9,2 9,1 9,1 9,0 9,2 9,2

Waltrop, Stadt 5,1 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,0 5,0 5,2 5,3 5,3
Erstellungsdatum: 23.02.2023, Statistik-Service West, Auftragsnummer 53111 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit



Arbeitslosenquote

Arbeitslose bezogen auf 
- alle zivilen Erwerbspersonen (abhängig zivile Erwerbstätige, Selbständige und mithelfende 
Familienangehörige)
- abhängige zivile Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, 
Beamte)



Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

ID: AST-Arbeitsuchende-Arbeitslose

Stand: 11.08.2022

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Definitionen

Arbeitsuchende sind Personen, die
  ◦ eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen,  
  ◦ sich wegen der Vermittlung in ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis bei einer Agentur für Arbeit oder
    einem Jobcenter gemeldet haben,
  ◦ die angestrebte Tätigkeit ausüben können und dürfen.
Dies gilt auch, wenn sie bereits eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit ausüben (§ 15 Sozialgesetzbuch
Drittes Buch - SGB III). Bei den Arbeitsuchenden wird zwischen arbeitslosen und nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden
unterschieden.

Arbeitslose sind Personen, die 
  ◦ vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 Stunden 
    wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben (Beschäftigungslosigkeit),
  ◦ eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen 
    (Eigenbemühungen),  
  ◦ den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen, also 
    arbeiten dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind (Verfügbarkeit), 
  ◦ in der Bundesrepublik Deutschland wohnen,
  ◦ nicht jünger als 15 Jahre sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben und
  ◦ sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben. 
Für Hilfebedürftige nach dem SGB II findet nach § 53a Abs. 1 SGB II die Arbeitslosendefinition des § 16 SGB III
sinngemäß Anwendung.

Als nichtarbeitslose Arbeitsuchende gelten Arbeitsuchende, die die besonderen, für die Zählung als Arbeitslose
geforderten Kriterien (z. B. hinsichtlich der Beschäftigungslosigkeit oder der erhöhten Anforderungen an die
Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung) nicht erfüllen oder nach gesetzlicher Vorgabe nicht als arbeitslos gelten. 
Somit zählen beispielsweise als nichtarbeitslos arbeitsuchend Personen, die
  ◦ kurzzeitig (≤ 6 Wochen) arbeitsunfähig sind,
  ◦ sich nach § 38 Abs. 1 SGB III frühzeitig arbeitsuchend gemeldet haben,
  ◦ 15 Stunden und mehr beschäftigt sind,
  ◦ am 2. Arbeitsmarkt beschäftigt sind,
  ◦ an einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, an beruflichen 
    Weiterbildungsmaßnahmen oder anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen,
  ◦ nach § 53a Abs. 2 SGB II nicht als arbeitslos zählen (nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für 
    die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne 
    dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist) oder
  ◦ eine Beschäftigung suchen, aber die weiteren Kriterien des § 16 SGB III für die Zählung als Arbeitslose nicht 
    erfüllen.
Weitere Definitionen finden Sie im Glossar der Statistik der BA unter:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Glossare/Generische-
Publikationen/Gesamtglossar.pdf

Historie (Auszug) 

Seite 5 von 9



Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

ID: AST-Arbeitsuchende-Arbeitslose

Stand: 11.08.2022

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Im Zeitverlauf haben wirtschaftliche Entwicklungen, aber auch Änderungen im Sozialrecht sowie in der Organisation
der Sozialverwaltungen Einfluss auf die Höhe der Arbeitslosigkeit. Diese sind bei der Interpretation der Daten zu
berücksichtigen. Folgende wichtige Effekte sind seit 1986 zu berücksichtigen, die die zeitliche Vergleichbarkeit der
Daten beeinträchtigen:
  ◦ Januar 1986 - Inkrafttreten des § 105c Arbeitsförderungsgesetz (ab Januar 1998: § 428 SGB III):
          Erleichterter Arbeitslosengeldbezug (Alg) für über 58-Jährige (Regelung ist Ende 2007 ausgelaufen).
  ◦ 1991 und Folgejahre - Wiedervereinigung:
          Massiver Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Folge der Wiedervereinigung und den damit verbundenen
          Anpassungsproblemen der ostdeutschen Wirtschaft in den Jahren 1991 bis 1997. Nur im Berichtsjahr 
          1995 war ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen.  
  ◦ 2002/2003 - Schwache Konjunktur nach Ende des New Economy Booms:
          In den Jahren 2002 und 2003 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Folge des 
          Platzens der Dotcom-Blase und der damit verbundenen schwachen Konjunktur. 
  ◦ Januar 2004 - Inkrafttreten des § 16 Abs. 2 SGB III: 
          Teilnehmende an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden ausnahmslos nicht mehr als 
          arbeitslos gezählt.
  ◦ Januar 2005 - Einführung des SGB II:  
          Mit Einführung des SGB II treten neben den Agenturen für Arbeit weitere Akteure (gemeinsame 
          Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger) auf den Arbeitsmarkt, die für die Betreuung von 
          Arbeitsuchenden zuständig sind. Die Daten zur Arbeitslosigkeit speisen sich daher ab Januar 2005 aus 
          dem IT-Fachverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA), aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen 
          zugelassener kommunaler Träger und, sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden, aus ergänzenden
          Schätzungen. Ab Berichtsmonat Januar 2007 werden diese Daten integriert verarbeitet (vorher additiv).     
          Nähere Informationen zur „integrierten Arbeitslosenstatistik“ finden Sie im Methodenbericht unter:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-
Qualitaet/Methodenberichte/Arbeitsmarktstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Integrierte-
Arbeitslosenstatistik.pdf?__blob=publicationFile

  ◦ Januar 2005 - Einführung des § 65 Abs. 4 SGB II: 
          Erleichterter Arbeitslosengeld-II-Bezug (Alg II) für über 58-Jährige (Regelung ist Ende 2007 ausgelaufen).
  ◦ April 2007 - Gesetz zur sukzessiven Anpassung des Renteneintrittsalters (§ 235 SGB VI): 
          Ab 2012 wird sukzessive das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöht. In der Arbeitsmarktstatistik 
          ist die Altersgrenze relevant für den Arbeitslosenstatus. Bei dem Vorliegen der Kriterien 
          Beschäftigungslosigkeit, Eigenbemühungen und Verfügbarkeit gilt eine Person so lange als arbeitslos, 
          bis sie die Altersgrenze für den Renteneintritt erreicht hat.
  ◦ 2008/2009 - Weltfinanzkrise: 
          Ende 2008 und 2009 kam es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit aufgrund der Finanzmarktkrise. 
  ◦ Januar 2009 - Einführung des § 53a Abs. 2 SGB II: 
          Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die 
          Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung erhalten haben, ohne dass ihnen eine 
          sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist, gelten als nicht arbeitslos. 
  ◦ Januar 2009 - Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (§ 16 Abs. 2 SGB III):
          Die Teilnahme an allen Maßnahmen nach § 45 SGB III (vor Inkrafttreten der Instrumentenreform 2012 
          vom 1. April 2012 § 46 SGB III) ist stets als Anwendungsfall des § 16 Abs. 2 SGB III anzusehen und 
          unabhängig von den konkreten Maßnahmeinhalten und der wöchentlichen Dauer der Inanspruchnahme 
          des Teilnehmers ist die Arbeitslosigkeit während der Maßnahme zu beenden.
  ◦Januar 2017 - 9. Änderungsgesetz SGB II:
          Personen mit parallelem Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II (sogenannte „Aufstocker“)    
          werden vermittlerisch durch die Arbeitsagenturen betreut und zählen nun im Rechtskreis SGB III als 
          arbeitslos bzw. arbeitsuchend und nicht mehr im SGB II. 
◦ April 2019 - Überprüfung Arbeitsvermittlungsstatus der Jobcenter (gE):
         Die Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung aus Arbeitsagenturen und Kommunen überprüfen und
         aktualisieren seit April 2019 verstärkt die Datensätze der von ihnen betreuten Personen mit mög-
         licherweise fehlerhaftem Arbeitsvermittlungsstatus. Durch die vermehrten Prüfaktivitäten ist die Zahl
         der Arbeitslosen gestiegen. Nach Analysen der Berichtsmonate April bis August 2019 dürfte sich
         durch die regelmäßige Überprüfung dauerhaft ein höheres Niveau des Arbeitslosenbestands
         gegenüber den Berichtsmonaten vor April 2019 ergeben. 
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Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

ID: AST-Arbeitsuchende-Arbeitslose

Stand: 11.08.2022

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

◦ Seit 3. Quartal 2019 - verstärkte technische Unterstützung beim Arbeitsvermittlungsstatus:
         Mit der Einführung des Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems (kurz: VerBIS) im Jahr 2006  
         unterstützte die Bundesagentur für Arbeit über einen automatisierten Statusassistenten die korrekte und 
         schlüssige Führung des Arbeitsvermittlungsstatus. Seit dem 3. Quartal 2019 werden die 
         Vermittlungsfachkräfte  noch stärker bei der Setzung des Arbeitsvermittlungsstatus unterstützt, indem 
         beispielsweise der Statusassistent sukzessive bis 2021 weiter optimiert wurde. Diese Anpassungen 
         führen tendenziell zu höheren Arbeitslosenzahlen. 
         Auch die mit eigenen operativen Verfahren ausgestatteten Jobcenter zugelassener kommunaler Träger  
         erhalten seit 2019 verstärkte Unterstützung für die Überprüfung des Arbeitsvermittlungsstatus.
◦ Seit April 2020 - coronabedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit:
        Der Einfluss der Corona-Krise führte im April 2020 zu einem erheblich höheren Niveau von Arbeitslosigkeit 
        und Unterbeschäftigung als im Vorjahr. Im Juni 2020 erreichte der Anstieg des Bestandes an Arbeitslosen
        seinen Höhepunkt mit einem Plus von 637.000 gegenüber dem Vorjahreswert.
◦ Seit Juni 2022 – Wechsel ukrainischer Staatsangehöriger vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II
        Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Arbeitslosen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in den 
        Statistiken weiter steigen wird. Regionale Unterschiede dürften auch mit unterschiedlichen
        Erfassungsprozessen in den Jobcentern zusammenhängen (vgl. Hintergrundinformation „Auswirkungen
        der Fluchtmigration aus der Ukraine auf den Arbeitsmarkt und die Grundsicherung für Arbeitsuchende“).

       https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-  
       Krieg/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Berichterstattung-Ukraine.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Nähere Informationen zu den verschiedenen gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen finden Sie im
Qualitätsbericht (Kapitel 6: „Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit“, siehe unten stehenden Link). 
Darüber hinaus führen Änderungen der operativen Systeme, in den Datenverarbeitungsverfahren sowie
Aktualisierungen der Berufs- und Wirtschaftsklassensystematik zu zeitlichen und räumlichen Einschränkungen bei
einzelnen Merkmalen. Nähere Informationen können Sie den Fußnoten der jeweiligen Statistik oder dem
Qualitätsbericht „Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden“ entnehmen:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Generische-
Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf
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Beschäftigungsstatistik

ID: BST-Bezugsgröße

Stand: 6.10.2021

Methodische Hinweise zu Bezugsgrößen

Die Bezugsgrößen sind Berechnungsgrößen zur Bildung der Arbeitslosenquoten. 

Es werden zwei Arbeitslosenquoten ermittelt: die Arbeitslosenquote auf Basis der abhängigen zivilen und die
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, bei deren Berechnung auch Selbstständige und mithelfende
Familienangehörige berücksichtigt werden. Im Vordergrund der Berichterstattung steht die Arbeitslosenquote bezogen
auf alle zivilen Erwerbspersonen. 

Die Zahl der Erwerbspersonen bzw. die Bezugsgrößen für die Berechnung der Arbeitslosenquoten werden einmal
jährlich aktualisiert. Üblicherweise werden die Bezugsgrößen im Berichtsmonat Mai angepasst. Der Wechsel der
Bezugsgröße kann dann auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote haben. So kann es beispielsweise vorkommen,
dass trotz steigender Arbeitslosenzahlen die Quote sinkt, oder ggf. bei sinkenden Arbeitslosenzahlen die Quote steigt.

Regionale Gliederung 

Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht keine Arbeitslosenquoten auf Grundlage einer Bezugsgröße von weniger als
15.000 zivilen Erwerbspersonen. Aufgrund der eingesetzten Schätzverfahren sind die Bezugsgrößen für kleine
Regionaleinheiten, d. h. insbesondere für Gemeinden, nicht durchgängig valide. Bezugsgrößen unter 15.000 können
verzerrt sein und werden nur sehr eingeschränkt verwendet, Bezugsgrößen unter 1.000 dürfen generell nicht genutzt
werden. Die Daten sind mit größter Sorgfalt berechnet und auf Plausibilität geprüft ,dennoch übernimmt die
Bundesagentur für Arbeit keinerlei Haftung für eventuelle Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung
von Bezugsgrößen unter 15.000 zivilen Erwerbspersonen entstehen.

Dokumentation der Berechnung

Zur Berechnung der Bezugsgrößen wird auf verschiedene Statistiken (Arbeitslosenstatistik, Beschäftigungsstatistik,
Förderstatistik, Personalstandsstatistik, Mikrozensus und Grenzgängerstatistik) zurückgegriffen, deren Ergebnisse zwar
erst nach einer gewissen Zeitverzögerung zur Verfügung stehen, dann aber gesichert und regional tief gegliedert
vorliegen. Deshalb beruht die Datenquelle der Bezugsgröße überwiegend auf Daten aus dem Vorjahr. Alle
Komponenten der Bezugsgröße sind wohnortbezogen aufbereitet.

Die Daten der geringfügig Beschäftigten, Beamten, Selbstständigen und mithelfende Familienangehörigen sowie
Grenzpendlern werden nur zur Ermittlung der Bezugsgrößen aufbereitet (z. B. werden geringfügig Beschäftigte um
Überschneidungsfälle mit Arbeitslosigkeit verringert bzw. Beamte, Selbstständige, Grenzpendler regionalisiert). Aus
diesem Grund dürfen die Komponenten der Bezugsgröße (speziell: Daten über Beamte, Selbstständige und
Grenzpendler) außerhalb dieses Bezuges nicht veröffentlicht werden. Die sozialversicherungspflichtigen und
geringfügig Beschäftigten sowie die Arbeitslosen und die Personen in Arbeitsgelegenheiten können aus der Statistik
der Bundesagentur für Arbeit ermittelt werden. Die Daten über Beamte stammen aus der Personalstandsstatistik und
werden vom statistischen Bundesamt auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt. Die Selbständigen und mithelfenden
Familienangehörigen werden ebenfalls vom statistischen Bundesamt geliefert und liegen nur auf Länderebene vor. Sie
werden anhand der Verteilung der Summe aus sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, geringfügig Beschäftigten
und Arbeitslosen aufgeteilt (Schätzverfahren). Analog wird für die Grenzpendlerzahlen, die teils auf Gemeinde- und
teils auf Kreisebene vorliegen, verfahren. Das Schätzverfahren zur Aufteilung von Selbständigen und mithelfenden
Familienangehörigen ist naturgemäß mit Fehlern behaftet. Die Schätzfehler sind größer, je kleiner die Gebietseinheiten
bzw. Personengruppen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Definitionen/Berechnung-der-
Arbeitslosenquote/Berechnung-der-Arbeitslosenquote-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Definitionen/Berechnung-der-
Arbeitslosenquote/Bezugsgroessen/Dokumentation-Nav.html
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ID: Statistik-Infoseite Stand: 13.01.2023

Statistik-Infoseite

Fachstatistiken:

Themen im Fokus:

Transformation

bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert.

Bildung

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung:

Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
Ausbildungsmarkt
Beschäftigung
Einnahmen/Ausgaben
Förderung und berufliche Rehabilitation
Gemeldete Arbeitsstellen
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Leistungen SGB III

Berufe

Regionale Mobilität

Corona
Demografie
Eingliederungsbilanzen
Entgelt
Fachkräftebedarf
Familien und Kinder
Frauen und Männer
Jüngere
Langzeitarbeitslosigkeit
Menschen mit Behinderungen
Migration

Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im 
Abkürzungsverzeichnis

Ukraine-Krieg
Wirtschaftszweige
Zeitarbeit

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen.

Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik.

Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen 
Produkten der Statistik der BA Verwendung finden.


